4.15

Satzung
der Landeshauptstadt Dresden iiber die Ausiibung von StraBenkunst

(Satzung StraBBenkunst)
Vom 22. Juni 2017

Veroffentlicht im Dresdner Amtsblatt 2017, gedndert in Nr. 32-33/2022 vom 11.08.2022 und
zuletzt gedndert in Nr. e64-03-2024 vom 27. 03.2024

Auf Grundlage des § 8 des BundesfernstraBengesetzes (FStrG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBI. | S. 1206), das zuletzt durch Artikel 466 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) geandert worden ist, der §§ 18 und 21
des StraRengesetzes flir den Freistaat Sachsen (Sdchsisches StralRengesetz - SachsStrG) vom
21. Januar 1993 (SachsGVBI. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar
2016 (SachsGVBI. S. 78) gedndert worden ist, des § 4 der Gemeindeordnung fir den Freistaat
Sachsen (SdchsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Marz 2014 (SachsGVBI. S.
146), die zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SdachsGVBI. S. 349)
geandert worden ist, des § 2 des Sachsischen Kommunalabgabengesetzes (SachsKAG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 2004 (SachsGVBI. S. 418; 2005 S. 306), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2016 (SachsGVBL. S. 504) gedndert
worden ist, hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden in seiner Sitzung am 22. Juni
2017 folgende Satzung der Landeshauptstadt Dresden iber die Austibung von StraRenkunst
(Satzung StraRenkunst) beschlossen:

§1
Geltungsbereich

(1) Sachlicher Geltungsbereich:

Die Satzung StraBenkunst regelt die Sondernutzungen fir die Ausiibung von StralRenkunst
auf den im rdumlichen Geltungsbereich gemaR Absatz 3 gelegenen o6ffentlichen StraBen, fiir
die die Landeshauptstadt Dresden (nachfolgend Stadt) die StraBenbaulast hat sowie die
Gebihrenerhebung fiir die Sondernutzung. Die Satzung Strafsenkunst gilt nicht fiir
Auffiihrungen mit Tieren oder das zur Schau stellen von Tieren. 2)

Die Satzung der Landeshauptstadt Dresden Uber Erlaubnisse und Geblihren fiir
Sondernutzungen der 6ffentlichen Straflen in Dresden (nachfolgend Sondernutzungssatzung)
gilt nur, soweit dies in der Satzung StralRenkunst ausdricklich bestimmt ist.

2) Anderung, Dresdner Amtsblatt Nr. e64-03-2024 vom 27. Mdirz 2024
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4.15 Satzung Straflenkunst

(2) Personlicher Geltungsbereich:
Die Regelungen der Satzung StraRenkunst gelten fir Personen und Gruppen von bis zu flinf
Personen, welche auf 6ffentlichen StraRen in der Landeshauptstadt Dresden

a) musikalische Darbietungen durch Gesang und/oder mittels Musikinstrumenten
auffihren - darunter auch Klavierspielerinnen/Klavierspieler - (nachfolgend
StraRenmusikerinnen/Stralenmusiker oder StraRenmusik),

b) sonstige kiinstlerische Darbietungen mit musikalischer Umrahmung, das heit unter
Einsatz von Musikinstrumenten und/oder Tontragern oder mit Gerduschen
prasentieren (nachfolgend akustisch wahrnehmbare
StraBenkiinstlerinnen/StralBenkiinstler oder akustisch wahrnehmbare StraRenkunst).

Fir Gruppen von mehr als fiinf Personen gilt die Sondernutzungssatzung.

(3) Raumlicher Geltungsbereich:

Die Bestimmungen der Satzung StralRenkunst gelten fiir einen Bereich der Innenstadt der
Landeshauptstadt Dresden, welcher durch folgende Stralen begrenzt wird, einschlieflich
der nachfolgend benannten StraRen:

Wiener Platz - AmmonstraRe - Kénneritzstralle - Marienbriicke - Antonstrale - Albertplatz -
Albertstral3e - Carolaplatz - Carolabriicke - St. Petersburger Stral3e - Wiener Platz.

Der rdaumliche Geltungsbereich ist in Anlage 1 dargestellt.

§2

Verfahren nach der Satzung der Landeshauptstadt Dresden iiber Erlaubnisse und
Gebiihren fiir Sondernutzungen der 6ffentlichen StraBen in Dresden
(Sondernutzungssatzung)

(1) Die Satzung StraBenkunst gilt nicht far:

a) die Ausibung von StralRenkunst auRRerhalb des rdumlichen Geltungsbereiches nach §
1 Absatz 3 der Satzung StralRenkunst. Diese Nutzungen bestimmen sich ausschlieBlich
nach den Regelungen der Sondernutzungssatzung.

b) Gruppen von mehr als 5 Personen. Diese Nutzungen bestimmen sich ausschlieRlich
nach den Regelungen der Sondernutzungssatzung.

¢) Kunstausiibungen, die vom sachlichen Geltungsbereich dieser Satzung nicht erfasst
sind. Diese Nutzungen bestimmen sich ausschlieBlich nach den Regelungen der
Sondernutzungssatzung.

(2) Sofern der Verkauf von Datentragern mit der eigenen Musik oder der eigenen
Darbietung, von eigenen Bildern oder sonstigen eigenen Prasentationen oder eigenen
Publikationen zur hauptsachlichen Tatigkeit wird, in zeitlicher und rdumlicher Hinsicht
gegenilber der musikalischen oder kiinstlerischen Darbietung tiberwiegt und dadurch die
musikalische oder kiinstlerische Darbietung nur noch eine untergeordnete Rolle spielt,
gelten ausschliefRlich die Regelungen der Sondernutzungssatzung.
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Satzung Straflenkunst 4.15

§3
Erlaubnispflicht

(1) Fur die Austibung von StraBenmusik und akustisch wahrnehmbarer Stralenkunst im
Sinne der Satzung StrafRenkunst bedarf es einer Sondernutzungserlaubnis (nachfolgend
Spielerlaubnis). StraBenmusik und akustisch wahrnehmbarer Straenkunst diirfen erst nach
Erteilung der Spielerlaubnis ausgeiibt werden.

(2) Die Beantragung der Spielerlaubnis ist im Voraus und friihestens ab 10 Uhr fir den
folgenden Kalendertag moglich. Eine Vorsprache im Strallen- und Tiefbauamt der
Landeshauptstadt Dresden, Sachgebiet StraBenverwaltung ist wahrend der allgemeinen
Sprechzeiten moglich. Fiir den Sonntag und Montag ist eine Beantragung auch am Freitag
moglich.

(3) Die Beantragung kann
a) Uber die von der Stadt bereit gestellte , Straenkunst-App“ oder
b) durch personliche Vorsprache der StraBenmusikerin/des StraBenmusikers oder der
StraBenkiinstlerin/des StraBenkiinstlers (nachfolgend Antragstellerin/Antragsteller)
wihrend der Offnungszeiten des StraRen- und Tiefbauamtes gemaR Absatz 2
erfolgen.

(4) StralBenmusik und akustisch wahrnehmbare StraRenkunst diirfen nur von den in der
Spielerlaubnis benannten Personen ausgeiibt werden. Eine Uberlassung ist nur von
Sorgeberechtigen auf ihre Kinder maoglich.

(5) Der Verkauf von Datentrdgern mit der eigenen Musik oder der eigenen Darbietung, von
eigenen Bildern oder sonstigen eigenen Prasentationen oder eigenen Publikationen ist nur
wahrend der genehmigten Spieldauer gestattet.

§4
Spielbereiche

(1) StrafRlenmusik und akustisch wahrnehmbare StraRenkunst diirfen in den in Anlage 2
sowie in den Anlagen 2.1 bis 2.7 zeichnerisch dargestellten Spielbereichen ausgelibt werden.

(2) Anderen Sondernutzungen, wie zum Beispiel Arbeiten an der StralRe oder an Leitungen
der offentlichen Ver- und Entsorgung, Sondernutzungen der Grundstiicksanlieger, der
Gewebeanlieger, von Konzessionsnehmerinnen/Konzessionsnehmern oder der Stadt
einschliel8lich ihrer Unternehmen, geblhrt der Vorrang gegenuber der Ausiibung von
StraBenmusik und StraRenkunst. Es besteht demzufolge kein Rechtsanspruch darauf, dass
die Spielbereiche tatsachlich zur Verfligung stehen.
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4.15 Satzung Straflenkunst

(3) Strallenmusik und akustisch wahrnehmbare StraBenkunst diirfen nicht auf 6ffentlichen
Grinflachen und Flachen des StralRenbegleitgriins ausgelibt werden.

(4) Sondernutzungen durch StraBenmusik und akustisch wahrnehmbare StraRenkunst
konnen beschrankt oder versagt werden, wenn im direkten Umfeld angezeigte offentliche
Veranstaltungen stattfinden und wenn durch die genannten Sondernutzungen eine
erhebliche Beeintrachtigung zu erwarten ist.

§5
Erlaubnisverfahren

Antragstellung
Die Antragstellung erfolgt unter Angabe der nachfolgend aufgefiihrten personenbezogenen
Daten der Antragstellerin/des Antragstellers und aller die beantragende Sondernutzung
ausliben wollenden Personen:

— Vor- und Familienname,

— vollstandige Wohnanschrift,

— Geburtsdatum,

— Angaben zu den Musikinstrumenten, Tontrdgern, Verstarkern oder sonstigen

technischen Geraten.

Bei Gruppen (ab zwei Personen) ist das Benutzerkonto durch einen Vertreter der Gruppe
anzulegen. Fir die Spielbereiche 31 und 32 auf der Augustusbriicke ist befristet bis zum 31.
Dezember 2023 keine Spielerlaubnis erforderlich. ")

a) Beantragung der Spielerlaubnis liber die StraBenkunst-App
Die Beantragung erfolgt durch die Antragstellerin/den Antragsteller oder bei
Gruppen (ab zwei Personen) durch eine Vertreterin/einen Vertreter der Gruppe.
Unter Angabe der vorgenannten personenbezogenen Daten ist ein Benutzerkonto
anzulegen. Nach erfolgter Registrierung kann eine Auswahl zu den zur Verfiigung
stehenden Spielbereichen nach Maligabe der Beschrankungen des § 6 der Satzung
StralRenkunst getroffen werden. Die Spielerlaubnis wird als elektronisches Dokument
zur Verfligung gestellt.

) Anderung, Dresdner Amtsblatt Nr. 32-33/2022 vom 11.08.2022, Seite 10
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Satzung Straflenkunst 4.15

b) Beantragung der Spielerlaubnis durch personliche Vorsprache
Bei Beantragung der Spielerlaubnis durch personliche Vorsprache im Strallen- und
Tiefbauamt der Stadt hat die Antragstellerin/der Antragsteller die vorgenannten
personenbezogenen Daten vorzutragen und nachzuweisen. Bei Gruppen (ab zwei
Personen) ist die Spielerlaubnis durch eine Vertreterin/einen Vertreter der Gruppe zu
beantragen. Die fir die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis erforderliche
Registrierung erfolgt von Amts wegen. AnschlieBend kann die Antragstellerin/der
Antragsteller eine Auswahl aus den zur Verfiigung stehenden Spielbereichen nach
MalRgabe der Beschrankungen des § 6 treffen. Die Spielerlaubnis wird als
Papierdokument zur Verfligung gestellt.

§6
Beschrankungen

(1) Zeitliche Beschrankungen

Straflenmusik darf nur von 9.30 Uhr bis 13 Uhr und von 15.00 Uhr bis 22 Uhr jeweils von der
halben bis zur vollen Stunde ausgelibt werden. Akustisch wahrnehmbare Strafsenkunst darf
von 9.30 Uhr bis 22 Uhr jeweils von der halben zur vollen Stunde ausgelibt werden. ?)

(2) Weitere Beschrankungen

Vom 1. April bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres darf jeder Spielbereich nur einmal
taglich von derselben StraBenmusikerin/demselben StraBenmusiker, derselben
StralRenkinstlerin/demselben StraRenkiinstler oder derselben Gruppe genutzt werden.
Vom 1. November bis zum 31. Marz eines jeden Jahres darf jeder Spielbereich hochstens
zweimal taglich von derselben StraRenmusikerin/demselben StraBenmusiker, derselben
StraRenkiinstlerin/demselben StraRenkiinstler oder derselben Gruppe genutzt werden.

(3) entfdllt 3)

(4) Bei der Ausiibung von Strafsenmusik diirfen in den Spielbereichen 5—Prager Straf3e Siid
von Prager StrafSe 3 b bis 5, 7-Prager Straf3e Nord/Treppe (zwischen Prager StrafSe 13 und 8),
16-Jiidenhof und 29-SchlofSplatz Ostseite keine Verstérkeranlagen eingesetzt werden. In den
anderen Spielbereichen, mit Ausnahme der Spielbereiche 31-Augustusbriicke Siidseite und
32-Augustusbriicke Nordseite, diirfen bei der Ausiibung von Strafienmusik Verstdrkeranlagen
nur bis 20 Uhr eingesetzt werden. 2)

2) Anderung, Dresdner Amtsblatt Nr. e64-03-2024 vom 27. Mdirz 2024
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4.15 Satzung Straflenkunst

§7
Erlaubnisversagung

(1) Die Erteilung der Erlaubnis kann versagt werden, wenn

a) den Interessen des Gemeingebrauchs, insbesondere der Sicherheit oder Leichtigkeit des
Verkehrs oder dem Schutz der 6ffentlichen StraRe oder anderen rechtlich geschiitzten
Interessen der Vorrang geblihrt.

b) die Antragstellerin/der Antragsteller fiir zurtickliegende Sondernutzungen fillige
Verwaltungs- und/oder Sondernutzungsgebuhren und/oder Kosten der
Verwaltungsvollstreckung nicht gezahlt hat.

c) die Antragstellerin/der Antragsteller mehrfach gegen die Bestimmungen dieser Satzung
oder die Erlaubnis verstoRen hat.

(2) Die erteilte Erlaubnis kann mit sofortiger Wirkung entzogen werden, wenn ein Verstol
gegen die Polizeiverordnung (PolVO) § 4 Absatz 1 vorliegt.

§8
Pflichten
StraBenkunst darf nur so ausgelibt werden, dass
a) die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs nicht unzumutbar beeintrachtigt oder
gefahrdet werden,
b) die 6ffentliche Ordnung oder Sicherheit nicht gefdhrdet oder beeintrachtigt sind,
c) andere Personen, insbesondere ortsansdssige Gewerbetreibende, Anlieger und
andere Sondernutzerinnen/Sondernutzer nicht beldstigt werden. Dies gilt auch fur
eine unzumutbare Larmbelastigung. ')

§9
Verwaltungskosten, Sondernutzungsgebiihren
Verwaltungs- und Sondernutzungsgebihren werden nicht erhoben.

§10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 des StraRengesetzes fiir den Freistaat

Sachsen (SachsStrG) handelt, wer vorséatzlich oder fahrlassig

a) entgegen § 3 Absatz 1 und Absatz 4 StraRenmusik oder akustisch wahrnehmbare
Straflenkunst ohne Erlaubnis auslibt;

b) entgegen § 3 Absatz 4 die Erlaubnis als Sorgeberechtigten anderen als ihren/seinen
Kindern Uberlasst;

') Anderung, Dresdner Amtsblatt Nr. 32-33/2022 vom 11.08.2022, Seite 10
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c) entgegen § 3 Absatz 5 Datentréager, Bilder, Prasentationen oder Publikationen aulRerhalb
der genehmigten Spielzeit verkauft;

d) entgegen § 4 Absatz 1 StraBenmusik oder akustisch wahrnehmbare StraRenkunst
aullerhalb der Spielbereiche ausliibt;

e) entgegen § 6 Absatz 1 auBerhalb der festgelegten Zeiten musiziert oder akustisch
wahrnehmbare StralRenkunst ausibt;

f) entgegen der Festlegungen in § 6 Absatz 4 Verstdrkeranlagen eingesetzt; ?)

g) entgegen § 8 lit. a) die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs unzumutbar
beeintrachtigt oder gefahrdet;

h) entgegen § 8 lit. b) die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung gefahrdet oder
beeintrachtigt.

i) entgegen § 8 lit. c) andere Personen, insbesondere ortsansassige Gewerbetreibende,
Anlieger und andere Sondernutzerinnen/Sondernutzer belastigt.

(2) Diese Ordnungswidrigkeiten kdnnen nach § 52 Absatz 2 SachsStrG mit einer Geldbul3e bis
zu 500,00 Euro geahndet werden.

§ 11 Sonstige Bestimmungen und Inkrafttreten

(1) Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Satzung:

Anlage 1: Raumlicher Geltungsbereich

Anlage 2: Bereiche zur Ausliibung von StraBenmusik und akustisch
wahrnehmbarer StraRenkunst (Spielbereiche) gemaR Anlagen 2.1 bis
2.7

Anlage 3: entfdllt ?)

(2) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Dresden, 29.06.2017

gez. Dirk Hilbert
Oberbiirgermeister
der Landeshauptstadt Dresden

2) Anderung, Dresdner Amtsblatt Nr. e64-03-2024 vom 27. Mdirz 2024
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Anlage 1

Flachennutzungstypen
Abgrabung/Aufschittung

Ackerflache
Bahngelande
Baustelle
777 Bebauung mit bes. fkt. Pragung
Flughafen
E Friednof
Griinland/Garten

Industrie/Gewerbe/Erwerbsgartenbau
Mischbebauung

Obstplantage

Parkanl., Griinfl., Verkehrsbegleitgriin
Sport- u. Freizeitanlage
Verkehrsflache

Wald/Geholz

Weingarten

Wohnbebauung

unbebaute Siedlungsfl./Brache
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Anlage 2

Anlage 2 zur Satzung Straflenkunst

Spielbereiche gemaR Anlage 2.1-Hauptbahnhofund Prager Stralle

- Wiener Platz Sid bisBrunnen

- entfdllt ?)

- WienerPlatz/nordlichderGleisanlage/6stlichdes Kugelhauses
- entfdllt ?)

- Prager StraBe Sud von Prager Straf3e 3b bis5

- entfdllt ?)

- Prager StralRe Nord/Treppe (zwischen Prager StraRe 13 und 8)

Nou b wNeR

Spielbereiche nach Anlage 2.2 - Altstadt von Dr. Kiilz-Ring bis Neumarkt
8 - Dr.-Kulz-Ring West

9 - Dr.-Kllz-Ring Mitte und Pfarrgasse

10 - Altmarkt/Sudseite

11 - Altmarkt/Nordseite

12 — Wall-/Ecke Wilsdruffer StraRe

13 - Wilsdruffer StraRe Mitte/nordlich der Gebaude Wilsdruffer StraRRe 20 bis 22
14 - Wilsdruffer StraBen Mitte/vorKulturpalast

15 - entfdllt ?)

16 - Judenhof

17 - Neumarkt/Lutherdenkmal

18 - Wilsdruffer StraBe vor Stadtmuseum

19 - WeiRRe Gasse von Einmiindung Kreuzstral3e bis Ende Weise Gasse 3
20 - GewandhausstralRe

21 - Rathausplatz

22 - Zahnsgasse

25 - SophienstralRe Sud

Spielbereiche gemaR Anlage 2.3 — Postplatz
23 - PostplatzSudseite

24 - Postplatz Nordseite

25 -SophienstralleSid

26 - Taschenberg/ostliche SophienstraRe

Spielbereiche gemaR Anlage 2.4 — Augustusbriicke
27 -Theaterplatz Stidostseite

28 -Theaterplatzes Nordwestseite

29 -Schlol3platz Ostseite

30 - Terrassenufer vor Eingang Miinzgasse

31 - Augustusbriicke Slidseite

32 - Augustusbriicke Nordseite

2) Anderung, Dresdner Amtsblatt Nr. e64-03-2024 vom 27. Méirz 2024
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Anlage 2

Spielbereiche gemaR Anlage 2.5 - Hauptstralle von Neustddter Markt bis Albertplatz
33 - Neustadter Markt Westseite

34 - Neustadter Markt Ostseite

35 - Neustadter Markt Mitte

36 - HauptstraBe Mitte zwischen HauptstralRe 3a und?7
37 - HauptstraBe Mitte zwischen HauptstraRe 11 und 15
38 - HauptstraBe Nord zwischen HauptstraBe 29 und 35
39 - Jorge-Gomandai-Platz

40 - Palaisplatz

41 - HeinrichstraBe/Ecke Konigstralle (Gehweg)

42 - Ritterstralle

43 - Platz an der Dreikonigskirche

Spielbereiche gemaR Anlage 2.6 - Freiberqger Platz bis Ammonstralle
44 - Freiberger Platz

45 - Freiberger StraRe zwischen AmonnstraRe und MaternistraBe (Gehweg)

Spielbereiche gemaR Anlage 2.7 - Am Zwingerteich
46 -Am Zwingerteich (Gehweg)
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Anlage 2.1

Legende:

1 - Wiener Platz Sid bis Brunnen

2 - Wiener Platz/Sudost bis zum
Uberweg der Gleise

3 - Wiener Platz/nordlich der
Gleisanlage/6stlich des
Kugelhauses

4 - entfallt

5 - Prager Stral3e Siid von Prager
StralRe 3b bis 5

6 - entfallt

7 - Prager Str. Treppe (zwischen
Prager Str. 13 und 8)

II Dresden.
Dreeqeur
Hauptbahnhof und Prager Str.
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1 - Wiener Platz Süd bis Brunnen
2 - Wiener Platz/Südost bis zum
     Überweg der Gleise
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     Gleisanlage/östlich des
     Kugelhauses
4 - entfällt
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       Stadtmuseum
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20 - Gewandhausstraße
21 - Rathausplatz
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25 - Sophienstraße Süd
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10 - Altmarkt/Südseite
11 - Altmarkt/Nordseite
12 - Wallstraße/Ecke Wilsdruffer Str.
13 - Wilsdruffer Straße Mitte/ nördlich
       der Gebäude Wilsdruffer Straße 
15 - Taschenberg zwischen
       Taschenbergpalais und 
       Schloßstraße
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23 - Postplatz Südseite
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34 - Neustadter Markt Ostseite

35 - Neustadter Markt Mitte
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HauptstraRe 3a und 7

37 - Hauptstrale Mitte zw.
HauptstraBe 11 und 15

38 - HauptstralRe Nord zw.
Hauptstrae 29 und 35

39 - Jorge Gomondaiplatz

40 - Palaisplatz

41 - Heinrichstral3e/ Ecke Konigstrale
(Gehweg)

42 - RitterstralRe

43 - Platz an der Dreikonigskirche
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